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TI -bOO~ der ßcibg:cn nl don Stcnogmphic;chcn Protokollen 

A N T RAG des Nationalrat~~' XVU. G~setzgebungsperiode 

der Abgeurdneten .sch..wt~~\W\de...VI Dr. Steidl 

'...!nd Ge:;cs3cn 

betreffend ein Bundesgesetz vom .... betreffend die Ubernahme der 

Haftung für einen Kredit eine~ ö~ter=eichi3cn€n Dank an di~ 

Jugos lawische Na tionalbar:k 

D~r Nationalrat wolle beschließen: 

No . ..... /!2..? ... J A 
Präs.: 0 1. DEZ. 1988 

Oeta •••••• 1I •••••••• 1I11.1I" ••••• 0'1f'0 

Bundesgesetz vom .... betreffend dle Ubernahme der Haftung für einen 

Kredit einer österreichischen B~nk ~n dIe Jl1goRlawis~he Nationalbank 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, für einen 

von einer ästerreichischen Bank an die Jugoslawische Nationalbank ge­

währten Kredit zuzüglich anfallender Zinsen namens des Bundes die 

Haftung in Form einer Garantie zu übernehmen. 

~ Der Bundesminister fUr Finanzen darf von der im § 1 erteilten 

Ermächtigung nur Gebrauch machen, wenn 

1. der Gesamtbetrag der Haftung 156 Millionen Schilling an Kapital 

zuzüglich Zinsen nicht übersteigt; 

2. die Laufzeit des Kredites 8 jahre nicht Ubersteigt; 

3. die Verzinsung im Zeitpunkt der Inanspruchnahme des Kredites nicht 

mehr als das Zweieinhalbfache des Zinsfußes für Eskontie-

rungen der Oesterreichischen Nationalbank (§ 48 Abs.2 des National­

bankgesetzes 1984, BGBl.Nr.50) betragen hot. 

~ Der Bundesminister für Finanzen wird außerdem ermächtigt, die 

gemäß § 1 und § 2 übernommene Haftung über die vertraglich vereinbarte 

Laufzeit zu erstrecken, wenn die durch eine Prolongierung des Kredites 

sich ergebende Gesamtlaufzeit die im § 2 Z 2 festgesetzte Laufzeit 

nicht übersteigt. 

§ 4. Der Bundesminister für Finanzen wird ferner ermächtigt, anstelle 

der gemaß § 1 und § 2 übernommenen oder gemäß § 3 erstreckten Haftung 

im Falle einer Konv~rtierung des ihr zugrundeliegenden Kredites, die 

Haftung für einen neuen Kredit in in- oder ausländischer Wahrung zu 

übernehmen, wenn 
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1_ der Betrag (Gegenwert) des neuen Kredites den Betrag des 

aushaftenden Kredites, der konvertiert werden soll, zuzüglich 

e t w ai ger r ü c!: s t ä nd i ger Z ins e n ni c h t übe r s te i 9 t ; 

2- die durch die Konvertierung sich ergebende Gesamtlaufzeit 

(Summe der Laufzeiten des alten Kredites und des neuen Kredites) 

die im § 2 Z 2 festgesetzte Laufzeit nicht übersteigt; 

3. die Verzinsung in inländischer Währung dem § 2 Z 3 entspricht 

und 

4. die Verzinsung in ausländischer Währung im Zeitpunkt der 

Inanspruchnahme des neuen Kredites nicht mehr als das Zweiein­

halbfache des arithmetischen Mittels aus den zu diesem Zeitpunkt 

geltenden offiziellen Diskontsätzen in Belgien, der Bundesrepublik 

DeutSChland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, 

Schweden, der Schweiz und de~ USA (New Vork) beträgt. 

u..:. Der B !J n des m i n ist e I' für F i n a n zen dar f von den E I' m ä c h t i gun gen 

des § 3 und des § 4 nur Gebrauch machen, wenn er seine Zustimmung 

zur Höhe der Verzinsung vor Neuabschluß oder Abänderung des dem 

Kredit zugrundeliegenden Vertrages erteilt hat. 

~ Wird die Haftung des Bundes gemäß § 4 für einen Kredit in 

einer anderen Währung als österreichische Schilling übernommen, so 

ist die Verbindlichkeit aus diesem Kredit zu dem im Zeitpunkt der 

Haftungsübernahme jeweils geltenden Devisenmittelkurs auf den im 

§ 4 Z 1 genannten Höchstbetrag umzurechnen. 

§ 7. (1) Der Bundesminister für Finanzen darf Haftungen gemäß diesem 

Bundesgesetz nur übernehmen, wenn die Entrichtung eines vom Schuldner 

an den Bund zu leistenden Haftungsentgeltes in Höhe von 0,25 v_Ho 

pro Jahr, berechnet von dem jeweils aushaftenden Kapitalbetrag, aus­

bedungen wird. 

(2) Bei Haftungsübernahmen durch den Bundesminister für Finanzen 

nach diesem Bundesgesetz sind die Bestimmungen des § 66 (2) Z 1, 2 

und 4 des Bundeshaushaltsgesetzes, BGBl.Nr.213/1986, nicht anzuwenden. 

§ 8. Mit der Vollziehung diese~Bundesgesetzes ist der Bundesminister 
-' \ / 

! /Tlr, F i n a n zen be t rau t • 
,j ,: , 
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VOR B L A T T 
=============== 

Problem: 

Aufgrund der wirtschaftlichen Probleme in Jugoslawien hat 

sich Österreich im Rahmen eines internationalen Hilfsprogramms 

mit einem kurzfristigen Finanzkredit in der Höhe von 13 Millionen 

US-Dollar, der im Gegenwert von 15~ ~llionen Schilling bereits 

ausbez~hlt wurde, beteiligt. 

Ziel: 

Schaffung der gesetzlichen Voraussetzungen zur Übernahme der 

Bundeshaftung für diesen durch eine österreichische· Bq.n.kgewöhrten 

Kredit. 

Alternativen: 

keine 

Kosten: 

Aus der DurchfUhrung dieses Bundesgesetzes erwachsen dem 

Bund keine Kosten, außer im Falle einer Haftungsinanspruchnahme. 

Ob es zu einer Inanspruchnahme aus der Bundeshaftung kommen wird, 

kann zur Zeit nicht vorausgesehen werden. 
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ERU':UTERUNGEN 
============= 

~llgemeiner Teil 

Die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien befindet 

sich derzeit in einer Wirtschaftskrise und hat mit Zahlungsbilanz­

schwierigkeiten zu kämpfen. Österreich hat sich über Ersuchen von 

Jugoslawien im Einklang mit den Staaten Bundesrepublik Deutschland, 

Italien, Niederlande und Schweiz an einer internationalen Kredit­

hilfsaktion von insgesamt 200 Millionen US-Dollar zwecks Verbesse-

rung der Zahlungsbilanz Jugoslawiens mit einem Finanzkredit im Betrage von 

13 Millionen US-Dollar beteiligt. In Anbetracht des dringenden 

Finanzierungsbedarfes Jugoslawiens und der an die Krediteinräumung 

dur c h die gen a n n t e n L ö n der g e b und e n e n Aus z.ah-l.u.n.g .. von F i na n z.i e run g s -

mitteln durch den Internationalen Währungsfond·s:. wlJr.de~·.rler 

österreichische Anteil von 13 Millionen US-Dollar im .Gegenwert von 

156 Millionen Schilling als Überbrückungskredit mit einer Laufzeit 

bis 31.Jänner 1989 von einer österreichischen Bank an die 

Jugoslawische Nationalbank bereits ausbezahlt. 

Der vorliegende Entwurf dieses Bundesgesetzes ermächtigt den 

Bundesminister für Finanzen, die Haftung fUr den oben erwähnten 

von einer österreichischen Bank gewährten Finanzkredit von 

156 Millionen Schilling zuzüglich anfallender Zinsen zu übernehmen. 

Da der Entwurf dieses Bundesgesetzes in seiner Gesamtheit 

Bestimmungen enthält, die die Übernahme einer Haftung des Bundes 

betreffen, steht dem Bundesrat gemäß Artikel 42 Abs.5 B-VG keine 

Mitwirkung zu. 
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Besonderer Teil 

Zu § 1: 

Der österreichische Finanzkredit an Jugoslawien wurde von 

einer österreichischen Bank an die Jugoslawische Nationalbank 

gewährt. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, hiefür 

namens des Bundes die Haftung in Form einer Garantie, die im 

Bankgeschäft üblich ist, zu übernehmen. 

Zu § 2: 

Der Bundesminister für Finanzen darf von dieser Ermächtigung 

nur unter gewissen Voraussetzungen Gebrauch machen. 

Die Haftung bezieht sich auf den Kapitalbetrag von 

156 Millionen Schilling und darüber hinaus auch auf die Zinsen. 

Die im § 2 Z 1 bis 3 angeführten Bestimmungen dienen einer 

dem Art. 18 Abs.1 B-VG Rechnung tragenden Determinierung. 

Zu § 3: 

Mit dieser Bestimmung wird der Bundesminister für Finanzen 

ermächtigt, die übernommene Haftung unter Berücksichtigung des 

§ 2 Z 2 zu erstrecken (siehe auch § 5). 

Zu § 4: 

Es kann sich als zweckmäßig erweisen, den alten Kredit durch 

einen neuen Kredit zu ersetzen. Der Bundesminister für Finanzen 

wird ermächtigt, die Bundeshaftung mit den in Z 1 bis 4 genannten 

Einschränkungen für die im Konvertierungswege neu entstandene Ver­

bindlichkeit zu übernehmen (siehe auch § 5). 

Zu § 5: 

Hiedurch wird dem Bundesminister für Finanzen eine zeitge­

rechte Einflußnahme auf die Zinsgestaltung eingeräumt. 

Zu § 6: 

Diese Bestimmung dient zur Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen 

für die Anrechnung auf den Haftungshöchstbetrag. 

Zu § 7: 

Gemäß Abs.1 ist Voraussetzung für die Übernahme von Haftungen 

nach diesem Bundesgesetz die Vereinbarung eines Haftungsentgeltes, 

wie dies im § 66 (2) Z 3 des Bundeshaushaltsgesetzes,BGB1.Nr.213/1986, 

vorgesehen ist. 

Im Abs.2 wird im Hinblick auf den ausländischen Kreditnehmer 

auf die Anwendung anderer Bestimmungen des § 66 (2) des Bundeshaus­

haltsgesetzes verzichtet. 
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Kostenberechnung 

Aus der DurchfUhrung dieses Bundesgesetzes erwachsen de~ 

Bund ke~ne Mehrkosten. Ob solche aus einer Inanspruchnahme der 

Haftung erwachsen, kann zur Zeit nicht vorausgesehen werden. 
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